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Fraktionsantrag der Fraktion DIE LINKE - Verleihung der Ehrenbezeichnung
"Ehrenstadtrat" der Welterbestadt Quedlinburg

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

15.06.2017 Stadtrat Quedlinburg Entscheidung

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Verleihung der Ehrenbezeichnung
"Ehrenstadtrat" der Welterbestadt Quedlinburg an Frau Karin Pflug.



Sachverhalt:

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beantragt, in Würdigung ihres
langjährigen ehrenamtlichen Engagements im Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg zum
Wohle der Welterbestadt und ihrer Einwohner, Frau Karin Pflug die Ehrenbezeichnung
„Ehrenstadträtin“ der Welterbestadt Quedlinburg zu verleihen.

Frau Pflug erfüllt die in § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung der Welterbestadt Quedlinburg über die
Ehrung verdienter Persönlichkeiten geforderten Bedingungen zur Verleihung des Titels
„Ehrenstadträtin“.

Satzung der Welterbestadt Quedlinburg über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten

„§ 3 Ehrenbezeichnung

(1) Bürgern, die mindestens drei Wahlperioden nach dem 06.05.1990 als ehrenamtliche Stadträte
ihr Amt ausgeübt haben, kann die Ehrenbezeichnung „Ehrenstadtrat“ verliehen werden.
Die Wahlperiode 1990 bis 1994 wird den nachfolgenden Wahlperioden des Stadtrates
gleichgestellt.
Über die Verleihung der Ehrenbezeichnung entscheidet der Stadtrat durch Beschluss.

(2) Im Regelfall ist die Ehrung mit dem Ausscheiden aus dem Gremium vorzunehmen.
Eine Ehrung ist an aktive Stadträte nicht möglich.“

Frau Karin Pflug war vom 01.07.1994 bis zum 31.03.2017 Mitglied des Stadtrates
und u.a. Mitglied des WVLQ   (01.07.2004 bis 11.11.2008) und des Betriebsausschusses des
Eigenbetriebs Kurzentrums (04.02.2011 bis 19.02.2013).

Vom 06.11.1997 bis zum 31.3.2017 war sie als Vertreterin des Stadtrates Mitglied im Aufsichtsrat
der Wohnungswirtschafts GmbH Quedlinburg.
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